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1.1  Planungshintergrund

1.  Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Un-
tersuchung ist die Umnutzung und 
die bauliche Nachverdichtung eines 
Planungsbereichs am Westrand der 
Münchner Maxvorstadt, der östlich 
an die Pappenheimstraße und im 
Norden an die Blutenburgstraße an-
grenzt. Der Entwicklungsbereich 
ist geprägt durch einen mächtigen 
Baumbestand und das Baudenkmal 
Pappenheimstraße 14, das 1889/90 
an der Nordostecke des Areals als 
Militärgebäude errichtet und 1949 
in ein städtisches Krankenhaus um-
gebaut wurde. Im Südwesten stößt 
der Entwicklungsbereich an ein 
großformatiges Funktionsgebäude 
mit Sendeturm der Deutschen Te-
lekom, und im Westen an ein weit-
räumiges Schulgelände mit großflä-
chigen Freibereichen. Zwischen den 
bestehenden Elementen befinden 
sich sowohl südlich an die Bluten-
burgstraße als auch westlich an die 
Pappenheimstraße angrenzend bis-
lang unbebaute Grundstücksberei-
che, auf denen eine bauliche Nach-
verdichtung mit einem hohen Anteil 
an Wohnnutzungen geplant ist. 
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_Abb.:
Orthofoto, Situation 2010,  
Ausschnitt aus dem Münchner Stadtgebiet mit 
der Darstellung des städtebaulichen Umfelds des 
Entwicklungsbereichs ´Pappenheimstraße / Bluten-
burgstraße´  in München - Maxvorstadt  
 
_Quelle: 
Bayerisches Landesamt für Vermessung, München
_Graphik: 
EISENLAUER Architektur & Stadtplanung, München 
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1.2  Bebauungsstrukturen, Umfeld und Untersuchungsbereiche

Um die Besonnungs- und Verschattungsverhältnisse zu ermitteln, die für 
und durch die beabsichtigten Maßnahmen der baulichen Neuordnungen 
im Umfeld des Entwicklungsbereichs zu erwarten sind, werden nachfol-
gende Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:
1.	 Für das westlich angrenzende Schulgrundstück wird gemäß B-Plan Nr.
	 1040 der festgesetzte Bauraum mit 5 Vollgeschossen ausgenutzt, wo-
	 bei die Geschosshöhen im Erdgeschoss mit 4,50 m und in den Ober-
	 geschossen mit 3,50 m angesetzt werden, woraus sich eine Höhe der 
	 Bebauungsstruktur von 18,50 m ergibt. 
2. Für den Bereich des verbleibenden Telekomgebäudes und des Sende-
	 turms wird den Untersuchungen eine bauliche Symbiose zugrunde ge-
	 legt, die aus den Abmessungen der Bestandsgebäude und den gemäß 
	 den Festsetzungen des B-Plan Nr. 1460 möglichen baulichen Dimensio-
	 nen abgeleitet ist. Für die in diesem Bereich zulässigen Gebäudestruk-
	 turen mit IV bis VI Geschossen, sowie für das Technikgeschoss werden 
	 jeweils Geschosshöhen von 4,10 angenommen, woraus für mögliche 
	 Neubebauungen Gebäudehöhen von 16,40 m bis max. 24,60 m resul-
	 tieren. Für den Sendeturm wird die oberste Plattform mit ihrer Höhen-
	 lage von 59,00 m als maßgebliche Gebäudehöhe angesetzt. 
3. Für die im Planungsgebiet vorgeschlagenen neuen Bauräume wird die 
	 maximale Ausnutzung der Bauräume und der Wandhöhen angesetzt,
	 weshalb die potenziellen Bebauungsstrukturen entlang den Straßenräu-
	 men mit Höhen von jeweils 20,00 m dargestellt sind, und der südöstli
	 che Teilbereiches der Bauraums an der Blutenburgstraße mit 23,00 m.   
4. Für das Baudenkmal Pappenheimstraße Nr. 14 wird der Gebäudebe-
	 stand zugrunde gelegt, da weitreichende bauliche Veränderungen we-
	 gen Balangen des Denkmalschutzes ausgeschlossen werden können.
5. Aufgrund der Gegebenheit, dass für das Baugrundstück östlich der Pap- 
	 penheimstraße ausschließlich Baulinien vorliegen, werden unter Bezug- 

_Abb.:
Schrägluftbild, mit 3D-Darstellungen der Bau-
massen innerhalb der beabsichtigten Bauräume 
für Neubebauungen innerhalb des Umgriffs des 
Entwicklungsbereichs, sowie von bestehenden und 
möglichen Bebauungs- und Freiraumstrukturen auf 
den Gebieten der angrenzenden Nachbarschaften,
Blick von Südwesten,
Planungsstand Mai 2021 
 
_Quelle Angaben und Entwurf Bebauungsplan:
bgsm Architekten Stadtplaner, München, Mai 2021
_Quelle Graphik: 
EISENLAUER Architektur & Stadtplanung, München 

nahme auf die Festsetzungen, die für den neuen Bauraum auf dem 
Planungsgebiet westlich der Pappenheimstraße vorgeschlagen werden, 
für den östlichen Bereich potenzielle Bebauungsstrukturen gemäß § 34 
BauGB hergeleitet. Demzufolge werden dort Neubauten mit Gebäudehö-
hen von 20,00 m dargestellt, die entlang den Baulinien angeordnet sind.
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1.3  Aufbau und Vorgehensweise

Zur Beurteilung, ob ausreichende Belichtungsqualitäten und damit ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Aufenthaltsräumen dauerhaft 
gewährleistet sind, können mehrere Kriterien herangezogen werden:

_Abstandsflächen gemäß BayBO
Werden die Mindestwerte der Abstandflächen von Gebäuden, die ge-
mäß der Bayerischen Bauordnung in den jeweiligen Gebietskategorien 
definiert sind eingehalten, ist planungsrechtlich davon auszugehen, dass 
gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse für bestehende und geplante 
Nutzungen in der jeweiligen Situation gewährleistet sind. 

_Einfall des Tageslichts in Innenräume bis maximal 45°
Auf der Grundlage von entsprechenden Gerichtsurteilen ist festzuhalten, 
dass eine ausreichende Belichtungsqualität von Wohn- und Arbeitsräu-
men dann gegeben ist, wenn der Einfall des Tageslichts in einen Innen-
raum bis zu einem Winkel von maximal 45°, gemessen auf Brüstungs-
ebene und in Fenstermitte, nachweislich gegeben ist. 

_Besonnungsnachweis nach DIN 5034
Die Untersuchung der Besonnungs- und Verschattungsverhältnisse von 
Bebauungsstrukturen gemäß DIN 5034 beschränkt sich in der Regel 
auf die Bereiche eines Planungsgebiets, in denen besondere Abstands-
flächenregelungen getroffen werden und ein Belichtungseinfall in Nut-
zungseinheiten bis max. 45 ° nicht gegeben ist. Die formale Grundlage 
für diesbezügliche Untersuchungen ist die DIN 5034 ´Tageslicht in Innen-
räumen / Teil 1´, die für eine ausreichende Belichtung von Wohn- und Ar-
beitsräumen quantitative und qualitative Mindestanforderungen definiert. 
Dabei stellt die DIN 5034 als Norm zwar keine gesetzliche Festlegung 
dar, repräsentiert jedoch den aktuellen Stand der ´Regeln der Technik´ 

und kann damit im Rahmen rechtlicher Auseinandersetzungen als maß-
gebliche Orientierungsgröße dienen. Um auch in Baugebieten mit beson-
deren Abstandsflächenregelungen die hygienischen Anforderungen an 
´gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse´ zu gewährleisten, werden darin 
folgende Kriterien festgelegt:
-	 ´Ein Raum gilt als besonnt, wenn Sonnenstrahlen bei einer Sonnenhöhe 
   von min. 6° in den Raum einfallen können. Als Nachweisort gilt die 
   Fenstermitte in Fassadenebene 
-	 ´Ein Wohnraum gilt als ausreichend besonnt, wenn seine Besonnungs
   dauer im Zeitraum der Tag- und Nachtgleiche mindestens 4,0 h, bzw. 
   am 17. Januar mindestens 1,0 h beträgt, 
-	 ´Eine Wohnung gilt als ausreichend besonnt, wenn in ihr mindestens 
   ein Wohnraum ausreichend besonnt ist.́

_Belichtungsnachweis nach DIN 5034
Um ausreichende Belichtungsverhältnisse in Arbeitsräumen zu gewähr-
leisten wird in der DIN 5034 hingegen keine Mindestbesonnungsdauer 
für die mit Arbeitsstätten genutzten Innenräume gefordert, sondern es 
wird ein spezifischer Tageslichtquotient festgelegt, der in Arbeitsräu-
men zu erreichen ist, die nicht mindestens bis max. 45° belichtet sind. 
Seit der im Jahr 2011 erfolgten Novellierung der DIN 5034-1 können 
ausreichende Belichtungsqualitäten in Wohneinheiten anhand von zwei 
Kriterien ermittelt und nachgewiesen werden: Neben der Einhaltung von 
Mindestbesonnungszeiten, die am Stichtag 17. Januar 1 Stunde und zum 
Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche (stellv. am 21. März, bzw. 21. Sep-
tember) 4 Stunden betragen, ist gemäß den Definitionen der DIN 5034-1 
bis 5034-4 eine ausreichende Belichtungsqualität von Aufenthalts- und 
Wohnräumen auch dann gewährleistet, wenn in diesen Räumen der ge-
mäß DIN geforderte Tageslichtquotient erreicht wird. 

_*Quelle Zitat: 
DIN 5034-1 / Tageslicht in Innenräumen 
Teil1: Allgemeine Anforderungen, vom Juli 2011,  
Ersatz für die DIN 5034 -1: 1999-10, 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin,
Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2011
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_Besonnungssimulationen / Wohnnutzungen 
Die formale Grundlage der hier vorliegenden Untersuchungen ist die DIN 
5034 ´Tageslicht in Innenräumen / Teil 1 / Abb.: 4.´, die für die Belichtung 
von Wohn- und Arbeitsräume quantitative und qualitative Mindestanfor-
derungen definiert. Mit der vorliegenden, auf dieser Grundlage erstellten 
Studie werden die Besonnungs- und Verschattungsverhältnisse erfasst, 
die im Zusammenhang mit den geplanten Bebauungsstrukturen an den 
unter Pkt. 1.2 genannten Fassadenbereichen zu erwarten sind. Sie erfolgt 
ausschließlich mittels digitaler Instrumente, mit denen die Auswirkungen 
der Schattenwürfe der geplanten Bauräume anhand des ´3D-Volumen- und 
Geländemodells´ simuliert und dokumentiert werden.  
Um die konkreten Auswirkungen von Verschattungssituationen, die sich 
infolge der neuen Bebauungsstrukturen an den Fassaden der möglichen 
Wohnbauten einstellen werden zu beurteilen, wird gemäß DIN 5034 die 
Einhaltung der Mindestbesonnungswerte an zwei Stichtagen überprüft:
_17. Januar (Stichtag DIN 5034),
_21. März (vergl. 21. September, stellvertr. für Tag- und Nachtgleiche)

Mit halb-, ein- oder zweistündigen Zeitintervallen, die auf die Sonnenzei-
ten an den Referenztagen abgestimmt sind, werden die Besonnungs- und 
Verschattungsbedingungen erfasst, die im Bereich der neuen Bebauungs-
strukturen (Fassadenebenen der Bauräume) während des Tagesverlaufs 
zu erwarten sind. Ergänzend dazu werden die Besonnungsqualitäten, die 
sich in den Sommermonaten in den Freibereiche ergeben werden, stell-
vertretend am Stichtag 21. Juni ermittelt.
In mehreren Teilbereichen des Geltungsbereichs sind Überschreitungen 
der Bauräume durch Balkone und Erker innerhalb von dafür definierten 
Zonen mit anteiligen Längen, und festgelegten maximalen Bauteiltiefen 
zulässig. In den dargestellten dreidimensionalen Bauraumstrukturen 

sind diese Fassadenbereiche, analog zu den Bauräumen, als zusammen-
hängende Bolkonzonen dargestellt. Innerhalb diese Zonen können nur 
Gesamtlängen von ca. einem Drittel der jeweiligen Fassade realisiert wer-
den, mit freier Posotionswahl. 

Belichtungsqualität von Arbeitsstätten
Um ausreichende Belichtungsverhältnisse in Arbeitsräumen zu gewähr-
leisten wird hingegen in der DIN 5034 keine Mindestbesonnungsdauer 
für diese Bereiche gefordert, sondern ein spezifischer Tageslichtquotient 
festgelegt, der infolge baulicher Neuordnungen in allen Innenräumen zu 
erreichen und zu gewährleisten ist. 

_Darstellung der Schattenbildung der Bebauung ohne Bäume! 
In den textlichen Ausführungen der DIN 5034-1 wird unter Punkt 3.6, auf 
Seite 6, zur Festlegung der anrechenbaren Besonnungsdauer an ´einem 
gegebenen Tag´, wie beispielsweise an einem der dort genannten Stich-
tage, folgende Definition verwendet: 
...´3.6  Besonnungsdauer 
Summe der Zeitinterfalle (z.B. innerhalb eines gegebenen Tages), wäh�
rend der die Sonne von einem Punkt aus gesehen sowohl über dem 
natürlichen Horizont (Grenzlinie zwischen Himmel und Geländekontur be�
stehend z.B. aus Bergen, Bäumen, Bebauung usw.) als auch mindestens 
6° über dem wahren Horizont steht.´* 

Besonnungswerte nach DIN 5034
Zum Nachweis lokaler Besonnungssituationen werden die Sonnenhöhe, 
der Azimut, die tägliche Besonnungsdauer, die Sonnenzeit (Sonnenauf- 
bis Sonnenuntergang) herangezogen und in den Prozess der digitalen 
Simulation der Besonnungsverhältnisse integriert. Zur genauen Bestim-
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mung dieser Werte sind die Standortkoordinaten (Längen- und Breiten-
angaben) der Besonnungsorte sowie die gültige Zeitzone in Bezug zur 
Weltzeit UTC am gegebenen Ort erforderlich.  
 
Für den untersuchten Standort gilt:  
München / Stadtteil Maxvorstadt
(UTM 32U) 
Breite: 689710 / N
Länge: 5335812 / O 
Zeitzone:	 UTC* + 1h = MEZ 
	 UTC* + 2h = MESZ
(*´Universal Time Convention´, 
entspricht der ´Weltzeit´) Azimut und Sonnenhöhe
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4. Auswertungen und Zusammenfassung

4.1  Auswertungen Besonnungs- und Verschattungsanalysen 

Wie einleitend unter Pkt. 1.2 dargestellt, werden mit der vorliegenden Un-
tersuchung die Besonnungs- und Verschattungsverhältnisse ermittelt, die 
durch die bauliche Nachverdichtung auf dem Entwicklungsbereich west-
lich der Pappenheimstraße und südlich der Blutenburgstraße in Mün-
chen-Neuhausen und die in diesem Zusammenhang mit den gemäß dem 
B-Plan Nr. 2089 der Landeshauptstadt geplanten Bebauungsstrukturen 
entstehen werden. Sie erfasst dabei gezielt Auswirkungen auf die Beson-
nungsqualitäten, die an den Fassaden der möglichen Neubebauungen, 
sowie an dem bestehenden Gebäude Pappenheimstraße Nr. 14 und auf 
die Freibereichen innerhalb des Planungsgebiets zu erwarten sind. Dies-
bezüglich ist anzumerken, dass für das Gebäude Pappenheimstraße Nr. 
14, das einst als Krankenhaus errichtet wurde, auch eine bauliche Um-
strukturierung für Wohnnutzungen möglich ist. 
 
Situation Winter / 17. Januar 
Zur Bewertung der Verschattungswirkungen, die sich in der Winterzeit in-
folge der geplanten Neubebauung innerhalb des Planungsbereichs ein-
stellen werden, wird als repräsentatives Datum der Stichtag ´17. Januar´ 
gemäß DIN 5034-1 ausgewählt, mit einer maximalen Sonnenhöhe von 
21°13´ (Zenit um 12:24 h) und einer Sonnenzeit von 8 Stunde und 52 Mi-
nuten. In den frühen Morgen- und Abendstunden, bis ca. 9:30 h und nach 
15:30 h, ergibt sich durch die Gesamtbebauung ein diffuses Schattenbild, 
in dem die Schatten der geplanten Neubauten nur in Teilbereichen einzeln 
zu identifizieren sind. Zwischen ca. 10:00 h und 15.00 h hingegen ent-
steht eine differenzierte Schattenbildung, in welcher die Schlagschatten 
der einzelnen Baukörper separat wahrnehmbar sind. 

_Freiflächen in der Winterzeit
Trotz der teilweise beachtlichen Bauhöhen der Randbebauungen, insbe-

sondere auf dem südwestlich an den Entwicklungsbereich angrenzen-
den Grundstück der Telekom, werden sich auf den internen Freiflächen 
des Planungsbereichs wirksame Besonnungssituationen bereits ab den 
Morgenstunden ab ca. 9:30 h einstellen und bis ca. 15:30 h anhalten. 
Großflächige Besonnungen mit Anteilen bis zu ca. der Hälfte der Freiflä-
chenausdehnungen werden sich in der Winterzeit nicht ergeben. Für die 
Freibereiche der KITA im Bauraum B sind etwas geringere Besonnungs-
phasen festzustellen. Dort ergeben sich in den Wintermonaten von ca. 
11:30 h bis 14:30 h Besonnungssituationen auf kleinen Teilflächen wäh-
rend einer Zeitspanne von ca. 3 Stunden.

Situation Frühjahr und Herbst / Tag- und Nachtgleiche
In den Zeiträumen der Tag- und Nachtgleiche entstehen bei Sonnenhö-
hen, die in der Tagesmitte bereits über 40° betragen Schattenlängen, die 
etwa den Höhen der Gebäude entsprechen. Die Verschattungssituatio-
nen in diesen Jahreszeiten werden am Stichtag 21. März stellvertretend 
für den Zeitraum der Tag- und Nachtgleiche ermittelt, mit einer maxima-
len Sonnenhöhe von 42°16´ (Zenit um 12:21 h) und einer Sonnenzeit von 
12.14 h. Außerhalb der frühen Morgen- und der späten Abendstunden mit 
diffusen Schattenbildern, entstehen separat wahrnehmbare Schattenwür-
fe einzelner baulicher Objekte in einem Zeitraum zwischen ca. 9:00 h und 
ca. 16.30 h. 

_Freibereiche im Frühjahr und Herbst
In den Jahresabschnitten der Tag- und Nachtgleiche ergeben sich bereits 
in den frühen Morgenstunden, ab ca. 8:00 h Besonnungssituationen auf 
Teilflächen der Freibereiche innerhalb des Planungsgebiets, die bis 16:00 
h mit entsprechenden Lageverschiebungen und Flächenzuschnitten erhal-
ten bleiben. Innerhalb dieser Zeitspanne sind großflächige Besonnungen 
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mit einem Flächenanteil, der im Minimum ca. die Hälfte des gesamten 
Freiflächenumgriffs umfasst, während einer Dauer von 5 Stunden, zwi-
schen ca. 9:30 h und 14:30 h nachweisbar. Auf den Freibereichen der KITA 
im Bauraum B werden sich zwischen ca. 9:00 h und 15:00 h Besonnun-
gen auf Teilflächen ergeben, die von ca. 12:00 h bis 14:00 h großflächige 
Zuschnitte mit einem Flächenanteil von min. ca. 50 % der erreichen. 

Situation Sommer / Stichtag 21. Juni
In den Sommermonaten, der Jahreszeit mit den höchsten Sonnenstän-
den, die um die Tagesmitte ca. 60° bis 65° erreichen, werfen Gebäude die 
kürzesten Schatten im Jahresverlauf. Zur Untersuchung der Schattenbil-
dung in diesem Zeitraum wird als Referenzdatum der ´21. Juni´, der läng-
ste Tag des Jahres herangezogen, an dem im Jahr 2021 eine maximale 
Sonnenhöhe von 65°18‘ (Zenit 13:15 h*) erreicht wird und die Sonnen-
zeit 16 Stunden und 5 Minuten beträgt. Die Schattenlängen der Gebäude 
in der Tagesmitte entsprechen in diesem Jahresabschnitt etwa der Hälfte 
der Gebäudehöhen. 
 
_Freibereiche im Sommer
In den Sommermonaten werden sich zwischen ca. 8:00 h* und 19:00 h* 
zeitlich ausgiebige und großflächige Besonnungsverhältnisse auf den Frei-
bereichen des Planungsgebiets einstellen. Auch auf den Freibereichen 
der KITA, die im Nordwesten und Südwesten an Bauraum B anschlie-
ßen, werden sich bereits in den frühen Morgenstunden, ab ca. 7:30 h* 
besonnte Flächen ergeben, die bis ca. 16:30 h* erhalten bleiben und zwi-
schen ca. 11:00 h* und 15:30 h großflächige Ausdehnungen annehmen.  

Belichtungskritische Bereiche innerhalb des Planungsgebiets
Gemäß der einleitend unter Punkt 1.3 dargestellten Vorgehensweiser er-

geben sich auf der Grundlage des Entwurfs zum Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2089 der LH München an Fassadenebenen von 3 Bau-
räumen 6 Teilbereiche, in den die Abstandsflächen gemäß BayBO nicht 
eingehalten sind und in denen zudem der Einfall des Tageslichts in Innen-
räume bis max. 45° nicht in allen Geschossen gegeben ist. Die Beson-
nungs- und Verschattungsverhältnisse wurden daher in Teilbereichen der 
folgenden Fassaden untersucht: 
Bauraum A:  
_Bauteil Nord / Westfassade 
_Bauteil Süd / Südwestfassade (Abschnitte Nordwest und Südost)   
Bauraum B: 
_Bauteil Nord / Nordostfassade und Nordwestfassade
_Bauteil Süd / Nordwestfassade und Südwestfassade
Bauraum C: 
_Bauteil Mitte / Südfassade
_Bauteil Ost / Ostfassade

TB Pappenheimstraße Nr 14 (Bestandsgebäude) 
Bauraum A / Bauteil Nord / Westfassade 
17. Januar
Besonnung < 1,0 h in TB der Geschosse I(EG) - III:
_TB I(EG):  L = ges. Fassade  
_TB I(EG):  L = TB Fassade ab ca. 11 m v.N (ab Risalit Nord)
_TB III:  L = TB Fassade ab ca. 24 m v.N (ab Treppenhaus) 
21. März  
Besonnung < 4,0 h an der ges. Fassade
_Besonnungszeiten in TB ca. 0,5 h - 3,0 h
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist ab Geschoss II gegeben! 
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Fazit 
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 
für WE in unterschiedlichen Teilbereichen der Geschosse I(EG) - III an der 
Westfassade des BT Nord von Bauraum A! 
Die 45°-Belichtung ist ab Geschoss II gegeben! WE sollten daher im BT 
Nord des Bauraums A im Geschoss I(EG) nicht ausschließlich über die 
Westfassade belichtet werden. Eine ausreichende Belichtung für WE ist 
bei entsprechender Grundrissgestaltung über vorhandene Besonnungs-
verhältnisse an der Ostfassade, sowie über ausreichende Belichtungsver-
hältnisse an der Nord- und Ostfassade möglich!

Bauraum A / Bauteil Süd / Südwestfassade / Abschnitt Nordwest (ab Aufzug) 
17. Januar
Besonnung < 1,0 h an der ges. Fassade! 
21. März  
Besonnung < 4,0 h in TB der Geschosse I(EG) - III: 
_TB I(EG) - II:  ges. Fassadenlänge
_TB III:  östliches Fenster
_Besonnungszeiten ca. 0,5 - 3,0 h
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist ab Geschoss III gegeben! 
Fazit 
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 für 
WE in unterschiedlichen Teilbereichen der Geschosse ��������������������I(EG) - III im nord-
westlichen Abschnitt der Südwestfassade des BT Süd von Bauraum A! 
Die 45° Belichtung ist ab Geschoss III gegeben. WE sollten daher im BT 
Süd des Bauraums A in den Geschossen I(EG) und II nicht ausschließlich 
über die Südwestfassade belichtet werden. Eine ausreichende Belichtung 
für WE ist in diesem Teilbereich bei entsprechender Grundrissgestaltung 

über vorhandene Belichtungsverhältnisse an der Nordwestfassade (Hof-
seite) möglich!

Bauraum A / Bauteil Süd / Südwestfassade / Abschnitt Südost (ab Aufzug) 
17. Januar
Besonnung > 1,0 h an der ges. Fassade!
21. März  
Besonnung < 4,0 h in TB der Geschosse I(EG) - III: 
_TB I(EG) - III:  L = Fensterreihe südwestl. des Anbaus
_Besonnungszeiten ca. 2,0 - 3,5 h
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist ab Geschoss II gegeben! 
Fazit 
Keine Mindestbesonnungszeit nur am Stichtag 17. Januar gem. DIN 5034 
für WE in Teilbereichen der Geschosse I(EG) - III im südöstl. Abschnitt der 
Südwestfassade des BT Süd von Bauraum A! 
Die 45° Belichtung ist ab Geschoss II gegeben. WE sollten daher im BT 
Süd des Bauraums A im Geschoss I(EG) an der Südwestfassade nicht 
ausschließlich über das Fenster südwestlich des Aufzugs belichtet wer-
den. Eine ausreichende Belichtung für WE ist dort bei entsprechender 
Grundrissgestaltung über die vorhandenen Besonnungs- Belichtungsver-
hältnisse im Fassadenbereich des südöstlichen Fensters der Südwest-
fassade und über die Südostfassade des Bauteils Süd von Bauraum A 
möglich!

TB Pappenheimstraße (Neubau) 
Bauraum B / Bauteil Nord / Nordwestfassade
17. Januar
Besonnung < 1,0 h an der ges. Fassade!
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TB = Teilbereich 
Bez. Geschosse: I(EG) / II / III - VI 
v. N / v. O / v. S / v. W 
= von Nord / Ost / Süd / West



EISENLAUER - Architektur & Stadtplanung - München / 01-2022

BVS ´Pappenheim-, Blutenburgstraße´/ München

58

21. März  
Besonnung < 4,0 h in TB der Geschosse
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist ab Geschoss I(EG) gegeben!
Fazit
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 für 
WE an der ges. Nordwestfassade des BT Nord von Bauraum B! 
Die 45° Belichtung ist jedoch ab Geschoss I gegeben. Eine ausreichende 
Belichtung für WE und Gruppenräume der KITA ist im BT Nord von Bau-
raum B an der Nordwestfasade demnach über den Einfall des Tageslichts 
bis max. 45° in die Innenräumen in allen Geschossen gewährleistet.  

Bauraum B / Bauteil Süd / Nordwestfassade
17. Januar
Besonnung < 1,0 h an der ges. Fassade!
21. März  
Besonnung < 4,0 h an der ges. Fassade!
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist in folgenden TB u. Geschossen gegeben: 
_I(EG):  ab ca. 15 m v.S 
_II:  ab ca. 10 m v.S
_III:  ab ca. 5 m v.S
_ab IV: an der ges. Fassade
Fazit
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 für 
WE an der ges. Nordwestfassade des BT Süd von Bauraum B! 
Die 45° Belichtung ist in unterschiedlichen TB ab Geschoss I gegeben. 
WE sollten daher im BT Süd in den Teilbereichen der Geschosse, in de-
nen auch die Belichtung von Innenräumen bis max. 45° nicht gegeben ist, 

nicht ausschließlich über die Nordwestfassade belichtet werden. Gleiches 
gilt für die zweigeschossige KITA. Dort sollten Gruppenräume in den o.g. 
TB der Geschosse I(EG) und II nicht ausschließlich über die Nordwestfas-
sade belichtet werden. 
Eine ausreichende Belichtung für WE und Gruppenräume der KITA sind 
bei entsprechender Grundrissgestaltung über vorhandene Belichtungsver-
hältnisse, teilweise auch über ausreichende Besonnungsverhältnisse, an 
der Ostfassade, oder an der anschließenden Südwestfassade möglich!

Bauraum B / Südwestfassade
17. Januar
Besonnung > 1,0 h an der ges. Fassade!
21. März  
Besonnung > 4,0 h an der ges. Fassade!
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist in folgenden TB u. Geschossen gegeben: 
_I(EG):  L = ca. 14,50 m v.SW
_II: L = ca. 1,0 m v.NW
Fazit 
Die Mindestbesonnungszeiten sind an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 
an der gesamten Südwestfassade gegeben! Dadurch ergeben sich an 
dieser Fassade keine Einschränkungen in Bezug auf die Anordnung von 
WE und KITA-Gruppenräumen 

TB Pappenheimstraße (Neubau) 
Bauraum C / Bauteil West / Südfassade
17. Januar
Besonnung < 1,0 h in TB der Geschosse I(EG) - VI:
_TB I(EG) - II:  L = ca. 21 m v.O 
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_TB III - IV:  L = ca. 19 m v.O
_TB V:  L = ca. 16 m v.O
_TB VI:  L = ca. 13 m v.O (ab HS)
21. März  
Besonnung < 4,0 h in TB der Geschosse I(EG) - V:
_TB I(EG) - III:  L = ges. Fassade!
_TB IV:  L = ca. 19 m v.O
_TB V:  L = ca. 16 m v.O
_Besonnungszeiten in TB ca. 1,0 h - 3,5 h
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist in TB ab den Geschossen II, V u. VI gegeben: 
ab II: bis ca 5,15 m ab W, ab VI: ab ca. 5,15 m bis 12,85 m v.W, ab V: bis 
ca. 9,15 m v.O
Fazit
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 
für WE in unterschiedlichen Teilbereichen der Geschosse I(EG) - VI an der 
Südfassade des BT West von Bauraum C! 
Die Belichtung bis max. 45° ist in den besonnungskritischen Fassaden-
zonen, mit Ausnahme einer ca. 5,15 m breiten Zone am westl. Fassade-
nende in den Geschossen IV bis V nicht gegeben (s.o.). WE sollten daher 
in diesen Zonen nicht ausschließlich über diesen TB der Südfassade des 
Bauteils West von Bauraum C belichtet werden. Eine ausreichende Be-
sonnungs- oder Belichtungsqualität ist an der West- und Ostfassade des 
Bauteils West von Bauraum C vorhanden. 

Bauraum C / Bauteil Mitte / Südfassade
17. Januar
Besonnung < 1,0 h in TB der Geschosse I(EG) - III:
_TB I(EG):  L = ca. 13 m v.W 
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_TB II:  L = ca. 5 m v.W 
_TB III:  L = ca. 3 m v.W 
21. März  
Besonnung < 4,0 h in TB der Geschosse I(EG) - IV:
_TB I(EG):  L = ca. 10 m v.W + ca. 15 m ab 4,6 m v.O 
_TB II:  L = ca. 6 m v. W + ca. 15 m ab 4,6 m v.O  
_TB III:  L = ca. 3 m v. W + ca. 6 m ab 4,6 m v.O  
_TB IV:  L = ca. 4 m ab 4,6 m v.O
_Besonnungszeiten in TB ca. 2,0 h - 3,0 h
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist an der Südfassade lediglich in dem TB der 
dem dem Funkturm der Telekom gegenüber liegt (L = ca. 14 m) nicht ge-
geben, dort allerdings in allen Geschossen! 

Fazit 
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 
für WE in unterschiedlichen Teilbereichen der Geschosse I(EG) - VI an der 
Südfassade des BT Mitte von Bauraum C! 
Die Belichtung bis max. 45° ist jedoch an der Südfassade mit Ausnahme 
einer schmalen Zone, die dem Funkturm gegenüberliegt, ab Geschoss 
I(EG) gegeben. WE sollten daher im Geschoss I(EG), in einer Zone mit der 
Länge von ca. 4,50 m ab ca. 8,50 m v.W nicht ausschließlich über diesen 
TB der Südfassade des Bauteils Mitte von Bauraum C belichtet werden. 
Eine ausreichende Besonnungs- oder Belichtungsqualität ist in den an die-
se Zone seitlich angrenzenden Bereichen an der Südfassade vorhanden. 

Bauraum C / Bauteil Ost / Ostfassade
17. Januar
Besonnung < 1,0 h in TB der Geschosse I(EG) - III:

Bezeichnungen: 
AF = Abstandsfläche
BR = Bauraum
BT = Bauteil
HS = Höhensprung
TB = Teilbereich 
Bez. Geschosse: I(EG) / II / III - VI 
v. N / v. O / v. S / v. W 
= von Nord / Ost / Süd / West
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_TB I(EG) - II:  L = ges. Fassade 
_TB III:  L = ca. 15 m v.S
21. März  
Besonnung < 4,0 h in TB der Geschosse I(EG) - IV:
_TB I(EG) - IV:  L = ges. Fassade
_Besonnungszeiten in TB ca. 0,5 h - 3,5 h
45°-Belichtung
Die Belichtung bis max. 45° ist ab Geschoss III gegeben! 
Fazit 
Keine Mindestbesonnungszeiten an beiden Stichtagen gem. DIN 5034 für 
WE in unterschiedlichen Teilbereichen des Geschosses �����������������I(EG) an der Ost-
fassade des BT Ost von Bauraum C! 
Die 45° Belichtung ist ab Geschoss III gegeben. WE sollten daher im BT 
Ost von Bauraum C in den Geschossen I(EG) und II nicht ausschließlich 
über die Ostfassade belichtet werden. Eine ausreichende Belichtung für 
WE ist bei entsprechender Grundrissgestaltung über vorhandene Beson-
nungsverhältnisse an der Südfassade, sowie über ausreichende Belich-
tungsverhältnisse an der Nord- und Südfassade möglich!
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Anhand der Ergebnisse der Belichtungssimulationen zu den Auswirkun-
gen, die sich im Zusammenhang mit den konzipierten Bauräumen zur 
baulichen Nachverdichtung innerhalb des Geltungsbereichs der Bebau-
ungsplans mit Grünordnung Nr. 2089 der Landeshauptstadt München 
ergeben werden ist festzustellen, dass in diversen Bereichen, in denen 
die Abstandsflächen gemäß BayBO nicht eingehalten sind und der Einfall 
des Tageslichts in die geplanten Wohnnutzungen bis max. 45° nicht ge-
geben ist, auch die Mindestbesonnungszeiten gem. DIN 5034 nicht er-
reicht werden. Eine detaillierte Betrachtung der Belichtungsqualitäten in 
diesen zeigt jedoch auf, dass in allen diesen Bereichen die Möglichkeit 
besteht, aufgrund von entsprechenden Zuschnitten und Orientierungen 
der Grundrisse der jeweiligen Wohneinheiten, sowie der KITA sicherzu-
stellen, dass über angrenzende oder gegenüberliegende Fassadenberei-
che ausreichende Besonnungsqualitäten gem. DIN 5034 vorhanden sind, 
oder der Einfall des Tageslichts in die Innenräume der Wohneinheiten 
und der KITA bis max. 45° gegeben ist. 
Gemäß den Inhalten des Bebauungsplans Nr. 2089 ist im Bauteil A (Be-
standsgebäude) auch die Anordnung von gewerblichen Nutzungen mög-
lich. Sollte dort in Innenräumen, die über Fassadenbereiche belichtet 
sind, in denen die Abstandsflächen gemäß BayBO nicht eingehalten 
sind, und zudem der Einfall des Tageslichts bis max. 45° nicht gegeben 
ist, dauerhalft nutzbare Arbeitsplätze angeordnet werden, sind die dafür 
erforderlichen Belichtungsqualitäten nachzuweisen. Diese können für ge-
werblich genutzte Räume gemäß den Inhalten der DIN 5034 durch die 
Einhaltung des Tageslichts überprüft und nachgewiesen werden. Sollte 
die Gewährleistung ausreichender Belichtungsverhältnisse in diesen Be-
reichen für einzelne Innenräume nicht nachweisbar sein, wäre dort die 
Anordnung von Arbeitsplätzen, die einen dauerhaften Aufenthalt von Per-
sonen erfordern, auszuschließen.   

4.3  Zusammenfassung

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass aufgrund der Erkennt-
nisse der erstellten Besonnungs- und Verschattungsstudie mit der vor-
liegenden Planung zur baulichen Neuordnung des Entwicklungsbereichs 
die planerische Grundlage gegeben ist, für die innerhalb des Planungs-
bereichs realisierbaren Wohneinheiten und die KITA-Einrichtung gesunde 
Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse gewährleistet werden können. 

Hinweis zu Satzungsbestimmungen
Aufgrund der Ergebnisse der Besonnungs- und Verschattungsstudie zum 
Bebauungsvorschlag für den Bebauungsplan Nr. 2089 ergeben die fol-
genden textlichen Satzungsbestimmungen:

a.)
In jeder Wohnung muss mindestens ein notwendiges Fenster eines Auf�
enthaltsraums außerhalb der in der nachfolgenden Darstellung zu dieser 
Satzungsbestimmung gekennzeichneten Fassadenbereiche angeordnet 
werden. Dies gilt nicht, wenn für diese Aufenthaltsräume eine ausrei�
chende Belichtung gemäß DIN 5034 nachgewiesen ist. 

b.) 
Die Anordnung notwendiger Fenster in Aufenthaltsräumen von Kinder�
tageseinrichtungen gemäß DIN 5034 sind in den in der nachfolgenden 
Darstellung zu dieser Satzungsbestimmung gekennzeichneten Fassaden�
bereiche nicht zulässig. Dies gilt nicht, wenn für diese Aufenthaltsräume 
eine ausreichende Belichtung gemäß DIN 5034 nachgewiesen ist.

c.) 
Die Anordnung von Arbeitsräumen mit dauerhaft eingerichteten Arbeits�
plätzen ist in den in der nachfolgenden Darstellung zu dieser Satzungs�
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bestimmung gekennzeichneten Fassadenbereiche dann zulässig, wenn 
in diesen Räumen eine ausreichende Belichtung gemäß den Inhalten der 
DIN 5034 ´Tageslicht in Innenräumen´, sowie bei Bedarf gemäß den In�
halten der �����������������������������������������������������������DIN EN 12464-1 ´Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräu�
men´ nachgewiesen wird. 

München, im Januar 2022

Peter Eisenlauer, 
Dipl. Ing. Architekt und Stadtplaner DASL
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